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nommen oder verhaftet wurde oder eine Freiheits
strafe verbüßt, so bald wie möglich zu besuchen 
und Verbindung mit ihm zu unterhalten. Diese 
Rechte werden in Übereinstimmung mit den 
Rechtsvorschriften des Empfangsstaates unter der 
Bedingung verwirklicht, daß diese die Rechte nicht 
aufheben.

Artikel 38
1. Eine konsularische Amtsperson hat im Konsular

bezirk das Recht, einem Schiff des Entsendestaates 
in einem Hafen, den Territorial- und Binnengewäs
sern des Empfangsstaates jegliche Unterstützung 
und Hilfe zu leisten.

2. Eine konsularische Amtsperson kann sich an Bord 
des Schiffes begeben, sobald dem Schiff der freie 
Verkehr mit dem Land gestattet wurde. Der Kapi
tän und die Besatzungsmitglieder können mit der 
konsularischen Amtsperson in Verbindung treten.

3. Eine konsularische Amtsperson kann in Ausübung 
ihrer Funktionen in allen Fragen hinsichtlich des 
Schiffes des Entsendestaates, des Kapitäns, der Be
satzungsmitglieder und der Passagiere dieses Schif
fes die zuständigen Organe des Empfangsstaates 
um Hilfe ersuchen.

Artikel 39
Eine konsularische Amtsperson hat im Konsular

bezirk das Recht:
a) unbeschadet der Rechte der Organe des Empfangs

staates alle Vorkommnisse, die auf der Reiseroute 
des Schiffes des Entsendestaates vorgefallen sind, 
zu untersuchen, den Kapitän und die Besatzungs
mitglieder zu vernehmen, Schiffsdokumente zu 
überprüfen, Erklärungen über die Reiseroute und 
das Ziel des Schiffes entgegenzunehmen sowie das 
Ein- und Auslaufen oder den Verbleib des Schif
fes im Hafen zu unterstützen;

b) unbeschadet der Rechte der Organe des Empfangs
staates alle Streitfragen zwischen dem Kapitän 
und einem Besatzungsmitglied zu klären, ein
schließlich der Streitfragen, die den Lohn und den 
Heuervertrag betreffen, soweit das in den Rechts
vorschriften des Entsendestaates vorgesehen ist;

c) Maßnahmen zur medizinischen Behandlung des 
Kapitäns, eines Besatzungsmitgliedes oder eines 
Passagiers oder zu deren Rückführung in den Ent
sendestaat zu treffen;

d) Erklärungen oder Dokumente, die entsprechend 
den Rechtsvorschriften des Entsendestaates bezüg
lich der Schiffe vorgesehen sind, entgegenzuneh
men, auszustellen oder zu beglaubigen.

Artikel 40
1. Beabsichtigen die zuständigen Organe des Emp

fangsstaates, Zwangsmaßnahmen an Bord eines 
Schiffes des Entsendestaates durchzuführen oder 
eine Untersuchung vorzunehmen, ist die konsulari
sche Amtsperson durch die zuständigen Organe des 
Empfangsstaates davon vorher zu verständigen, 
damit sie oder ihr Vertreter bei der Durchführung 
dieser Handlungen anwesend sein kann, es sei 
denn, daß die Dringlichkeit der Sache eine vor
herige Verständigung nicht zuläßt. War die 
konsularische Amtsperson oder ihr Vertreter nicht

anwesend, geben ihr die zuständigen Organe des 
Empfangsstaates eine vollständige Information über 
die Geschehnisse.

2. Die Festlegungen in Absatz 1 finden auch dann An
wendung, wenn der Kapitän oder Besatzungsmit
glieder zu Vorkommnissen auf dem Schiff durch die 
zuständigen Organe an Land vernommen werden 
sollen.

3. Die Festlegungen dieses Artikels finden keine An
wendung bei Zoll-, Paß- oder Hygienekontrollen 
sowie allen anderen Handlungen, die auf Ersuchen 
oder mit Einverständnis des Kapitäns des Schiffes 
vorgenommen werden.

Artikel 41

1. Wenn ein Schiff des Entsendestaates Schiffbruch 
erleidet, strandet oder eine andere Havarie im 
Empfangsstaat hat, oder wenn irgend ein Gegen
stand, der zur Ladung eines havarierten Schiffes des 
Entsendestaates, des Empfangsstaates oder eines 
dritten Staates gehört, Eigentum eines Bürgers des 
Entsendestaates ist und an der Küste oder in den 
Territorial- und Binnengewässern des Empfangs
staates als Strandgut gefunden oder einem Hafen 
dieses Staates zugestellt wird, setzen die zuständi
gen Organe des Empfangsstaates die konsularische 
Amtsperson umgehend in Kenntnis. Sie informieren 
die konsularische Amtsperson auch über Maßnah
men, die zur Rettung von Menschen, Schiff, Ladung 
und anderen Gütern sowie Schiffsteilen und Teilen 
der Ladung, die sich vom Schiff losgelöst haben, 
getroffen wurden.

2. Eine konsularische Amtsperson kann einem solchen 
Schiff, seinen Passagieren und den Besatzungsmit
gliedern jegliche Hilfe leisten. Zu diesem Zweck 
kann sie die zuständigen Organe des Empfangs
staates um Beistand ersuchen.
Eine konsularische Amtsperson kann Maßnahmen 
treffen, die sich auf Grund Absatz 1 ergeben, ein
schließlich der Maßnahmen zur Reparatur des 
Schiffes. Sie kann die zuständigen Organe des 
Empfangsstaates ersuchen, solche Maßnahmen zu 
ergreifen oder fortzusetzen.

3. Wenn ein havariertes Schiff oder ein zu einem 
solchen Schiff gehörender Schiffsgegenstand an der 
Küste oder in der Nähe der Küste des Empfangs
staates gefunden oder einem Hafen dieses Staates 
zugestellt wird und weder der Kapitän des Schiffes 
noch der Eigentümer, sein Agent oder die zustän
dige Versicherung in der Lage sind, Maßnahmen 
zur Sicherstellung oder Verfügung über ein solches 
Schiff oder einen solchen Gegenstand zu treffen, 
gilt die konsularische Amtsperson als bevollmäch
tigt, im Namen des Eigentümers des Schiffes Maß
nahmen zu treffen, die der Eigentümer selbst ver
anlassen könnte.
Die Festlegungen dieses Absatzes betreffen auch 
jeden Gegenstand, der Teil der Schiffsladung und 
Eigentum eines Bürgers des Entsendestaates ist.

4. Wenn ein Gegenstand, der zur Ladung eines hava
rierten Schiffes eines dritten Staates gehört und 
Eigentum eines Bürgers des Entsendestaates ist, an 
der Küste oder in der Nähe der Küste des Emp
fangsstaates gefunden oder einem Hafen dieses 
Staates zugestellt wird und weder der Kapitän


